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Artikel 11)

Änderung des Gesetzes zur Regelung der 
außergerichtlichen Streitschlichtung

Das Gesetz zur Regelung der außerge-
richtlichen Streitschlichtung vom 6. Feb-
ruar 2001 (GVBl. I S. 98), geändert durch
Gesetz vom 31. Oktober 2001 (GVBl. I 
S. 434), wird wie folgt geändert:

1. Vor § 1 wird als Überschrift eingefügt:

„E r s t e r  A b s c h n i t t

Allgemeine Vorschriften“

2. § 1 Abs. 1 wird wie folgt geändert:

a) Nr. 1 wird gestrichen.

b) Die bisherigen Nr. 2 und 3 werden
Nr. 1 und 2.

3. In § 2 werden die Worte „demselben
Landgerichtsbezirk“ durch das Wort
„Hessen“ ersetzt.

4. Nach § 5 wird Folgendes eingefügt:

„Z w e i t e r  A b s c h n i t t

Einrichtung und Anerkennung 
von Gütestellen

§ 6

Gütestellen und Schiedsämter

(1) Als Gütestelle im Sinne des 
§ 794 Abs. 1 Nr. 1 der Zivilprozessord-
nung können juristische Personen oder
bei diesen bestehende Stellen einge-
richtet oder anerkannt werden. Auch
natürliche Personen können als Güte-
stellen anerkannt werden.

(2) Schiedsämter im Sinne des Hes-
sischen Schiedssamtsgesetzes stehen
den von der Landesjustizverwaltung
anerkannten Gütestellen gleich.

§ 7

Aufgaben

Aufgabe der Gütestelle ist es, die
außergerichtliche Streitbeilegung zu
fördern und die Inanspruchnahme der
Gerichte in geeigneten Fällen entbehr-
lich zu machen. Ihr obliegt die einver-
nehmliche Streitbeilegung nach § 1. 

§ 8

Persönliche Voraussetzungen

(1) Natürliche Personen können als
Gütestellen anerkannt werden, wenn
sie nach ihrer Persönlichkeit und ihren

Fähigkeiten für das Amt geeignet sind
und sich verpflichtet haben, die
Schlichtung als dauerhafte Aufgabe zu
betreiben.

(2) Nicht anerkannt werden kann, wer

1. die Fähigkeit zur Bekleidung öf-
fentlicher Ämter nicht besitzt,

2. unter Betreuung steht,

3. durch sonstige, nicht unter Nr. 2 fal-
lende gerichtliche Anordnungen in
der Verfügung über sein Vermögen
beschränkt ist.

(3) Juristische Personen oder deren
Einrichtungen können als Gütestellen
anerkannt werden, wenn gewährleis-
tet ist, dass die von ihnen bestellte
Schlichtungsperson die Voraussetzun-
gen der Abs. 1 und 2 erfüllt. Es muss
darüber hinaus gewährleistet sein,
dass die Schlichtungsperson im Rah-
men ihrer Schlichtungstätigkeit unab-
hängig und an Weisungen nicht ge-
bunden ist. Die Bestellung als Schlich-
tungsperson muss für einen Zeitraum
von mindestens drei Jahren erfolgen.
Eine Abberufung darf nur stattfinden,
wenn Tatsachen vorliegen, die eine
unabhängige Erledigung der Schlich-
tertätigkeit nicht mehr erwarten las-
sen.

§ 9

Schlichtungsordnung

(1) Die Gütestelle bedarf einer
Schlichtungsordnung. Diese muss den
Parteien des Schlichtungsverfahrens
zugänglich sein.

(2) Die Schlichtungsordnung muss
vorsehen, dass

1. die Schlichtungsperson die Schlich-
tungstätigkeit nicht ausüben darf

a) in Angelegenheiten, in denen sie
selbst Partei ist oder in denen sie
zu einer Partei in dem Verhältnis
einer Mitberechtigten, Mitver-
pflichteten oder Regresspflichti-
gen steht,

b) in Angelegenheiten ihres Ehe-
gatten oder Verlobten, auch
wenn die Ehe oder das Verlöbnis
nicht mehr besteht,

c) in Angelegenheiten einer Person,
mit der sie in gerader Linie ver-
wandt, verschwägert, in der Sei-
tenlinie bis zum dritten Grade
verwandt oder bis zum zweiten
Grade verschwägert ist, auch
wenn die Ehe, durch die die
Schwägerschaft begründet ist,
nicht mehr besteht,

d) in Angelegenheiten, in denen sie
als Prozessbevollmächtigte oder
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Beistand einer Partei bestellt
oder als gesetzliche Vertreterin
einer Partei aufzutreten berech-
tigt ist oder war,

e) in Angelegenheiten einer Person,
bei der sie gegen Entgelt be-
schäftigt oder bei der sie als Mit-
glied des Vorstandes, des Auf-
sichtsrates oder eines gleicharti-
gen Organs tätig ist oder war,

2. die am Schlichtungsverfahren be-
teiligten Parteien Gelegenheit er-
halten, selbst oder durch von ihnen
beauftragte Personen Tatsachen
und Rechtsansichten vorzubringen
und sich zu dem Vortrag der Ge-
genseite zu äußern.

§ 10

Haftpflichtversicherung

(1) Soweit die Gütestelle nicht von
einer öffentlich-rechtlichen Körper-
schaft oder Anstalt getragen wird,
muss eine Haftpflichtversicherung für
Vermögensschäden bestehen und die
Versicherung während der Dauer der
Anerkennung als Gütestelle aufrech-
terhalten bleiben. Die Versicherung
muss bei einem im Inland zum Ge-
schäftsbetrieb befugten Versiche-
rungsunternehmen zu den nach Maß-
gabe des Versicherungsaufsichtsgeset-
zes eingereichten Allgemeinen Versi-
cherungsbedingungen aufgenommen
werden und sich auf solche Vermö-
gensschäden erstrecken, für die die
Gütestelle nach § 278 oder § 831 des
Bürgerlichen Gesetzbuches einzuste-
hen hat.

(2) Der Versicherungsvertrag hat
Versicherungsschutz für jede einzelne
Pflichtverletzung zu gewähren, die ge-
setzliche Haftpflichtansprüche pri-
vatrechtlichen Inhalts gegen die Güte-
stelle zur Folge haben könnte.

(3) Die Mindestversicherungssum-
me beträgt zweihundertfünfzigtausend
Euro für jeden Versicherungsfall. Die
Leistungen des Versicherers für alle in-
nerhalb eines Versicherungsjahres ver-
ursachten Schäden können auf den
vierfachen Betrag der Mindestversi-
cherungssumme begrenzt werden.

(4) Die Vereinbarung eines Selbst-
behalts bis zu 1 vom Hundert der Min-
destversicherungssumme ist zulässig.

(5) Im Versicherungsvertrag ist der
Versicherer zu verpflichten, der für die
Anerkennung von Gütestellen zustän-
digen Stelle den Beginn und die Been-
digung oder Kündigung des Versiche-
rungsvertrages sowie jede Änderung,
die den vorgeschriebenen Versiche-
rungsschutz beeinträchtigt, unverzüg-
lich mitzuteilen.

(6) Zuständige Stelle im Sinne des 
§ 158c Abs. 2 des Gesetzes über den
Versicherungsvertrag ist die für die
Anerkennung als Gütestelle zuständi-
ge Stelle.

§ 11

Aktenführung

(1) Die Gütestelle hat durch Anle-
gung von Handakten einen geordne-
ten Überblick über die von ihr entfal-
tete Tätigkeit zu ermöglichen. In die-
sen Akten sind insbesondere zu doku-
mentieren

1. der Zeitpunkt der Anbringung ei-
nes Güteantrags bei der Gütestelle,
weiterer Verfahrenshandlungen der
Parteien und der Gütestelle sowie
der Beendigung des Güteverfah-
rens,

2. der Inhalt eines zwischen den Par-
teien geschlossenen Vergleichs.

(2) Die Gütestelle hat die Akten auf
die Dauer von fünf Jahren nach Been-
digung des Verfahrens aufzubewah-
ren.

(3) Innerhalb des in Abs. 2 genann-
ten Zeitraums können die Parteien von
der Gütestelle gegen Kostenerstattung
beglaubigte Ablichtungen der Hand-
akten und Ausfertigungen geschlosse-
ner Vergleiche verlangen.

(4) Zur Überprüfung der Geschäfts-
führung sind die Akten auf Verlangen
der nach § 13 Abs. 1 zuständigen
Behörde vorzulegen.

§ 12

Rücknahme und Widerruf 
der Anerkennung

(1) Die Anerkennung als Gütestelle
ist mit Wirkung für die Zukunft
zurückzunehmen, wenn nachträglich
Tatsachen bekannt werden, bei deren
Kenntnis die Zulassung hätte versagt
werden müssen.

(2) Die Anerkennung ist zu wider-
rufen, wenn

1. die Schiedsperson nicht mehr die
persönlichen Voraussetzungen des
§ 8 erfüllt,

2. die Schlichtungsordnung nicht
mehr den Anforderungen des § 9
entspricht,

3. die erforderliche Haftpflichtversi-
cherung (§ 10) nicht mehr besteht,

4. die Gütestelle auf die Rechte aus
ihrer Anerkennung gegenüber der
für die Anerkennung zuständigen
Behörde schriftlich verzichtet hat.

§ 13

Zuständigkeit, Gebühren und 
Verfahren

(1) Zuständige Behörde für die An-
erkennung sowie die Rücknahme und
den Widerruf der Anerkennung als
Gütestelle ist das Oberlandesgericht
als Verwaltungsbehörde.

(2) Die Anträge sind schriftlich zu
stellen. Die Schlichtungsordnung ist
beizufügen.
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(3) Für die Anerkennung als Güte-
stelle wird eine Gebühr in Höhe von
125 Euro erhoben. Wird der Antrag auf
Anerkennung abgelehnt oder wird
dieser zurückgenommen, so beträgt
die Gebühr 25 Euro.

(4) Wird eine andere Schlichtungs-
person tätig oder die Schlichtungsord-
nung geändert, so ist dies der nach
Abs. 1 zuständigen Behörde unverzüg-
lich anzuzeigen.

(5) Die Anerkennung als Gütestelle
sowie die Rücknahme oder der Wider-
ruf der Anerkennung sind öffentlich
bekannt zu machen. Die nach Abs. 1
zuständige Behörde führt eine Liste
der in ihrem Bezirk anerkannten Güte-
stellen. Die hierfür erforderlichen Da-
ten dürfen erhoben und gespeichert
werden. Die erstellten Listen dürfen in
automatisierte Abrufverfahren einge-
stellt werden.

§ 14

Anfechtung von Entscheidungen

Über die Rechtmäßigkeit von An-
ordnungen, Verfügungen oder sonsti-
gen Maßnahmen nach diesem Ab-
schnitt entscheiden auf Antrag die or-
dentlichen Gerichte. Für das Verfahren
gelten die Vorschriften der §§ 23 bis 30
des Einführungsgesetzes zum Ge-
richtsverfassungsgesetz; ein Vorver-
fahren nach § 24 Abs. 2 des Einfüh-
rungsgesetzes findet nicht statt.

§ 15

Bestehende Gütestellen

Dieser Abschnitt findet auf die zum
Zeitpunkt seines In-Kraft-Tretens be-
reits anerkannten Gütestellen mit der
Maßgabe Anwendung, dass es einer
erneuten Anerkennung nach § 6 nicht
bedarf.

D r i t t e r  A b s c h n i t t

Geltungsdauer

§ 16

In-Kraft-Treten, Außer-Kraft-Treten

Dieses Gesetz tritt am Tage nach
seiner Verkündung in Kraft. Es tritt mit
Ablauf des 31. Dezember 2010 außer
Kraft.“

5. Die bisherigen §§ 6 und 7 werden auf-
gehoben.

Artikel 22)

Änderung des Hessischen 
Schiedsamtsgesetzes

Das Hessische Schiedsamtsgesetz vom
23. März 1994 (GVBl. I S. 148), zuletzt

geändert durch Gesetz vom 17. Dezember
2002 (GVBl. I S. 809), wird wie folgt geän-
dert:

1. § 3 Abs. 2 Nr. 5 wird wie folgt gefasst:

„5. wer die rechtsprechende Gewalt
(§ 1 des Deutschen Richtergeset-
zes) als Berufsrichterin oder Be-
rufsrichter oder das Amt der
Staatsanwaltschaft (§ 142 des Ge-
richtsverfassungsgesetzes) ausübt
oder im Schiedsamtsbezirk im Po-
lizeivollzugsdienst tätig ist.“

2. Dem § 17 Abs. 2 wird folgender Satz 3
angefügt:

„Die antragstellende Partei kann auch
gegen Empfangsbekenntnis geladen
werden, wenn der Antrag zu Protokoll
des Schiedsamtes erklärt wird.“

3. In § 18 Abs. 2 Satz 1 wird nach dem
Wort „Partei“ das Wort „entschuldigt“
eingefügt.

4. In § 20 wird in der Überschrift das
Wort „Güteverhandlung“ durch das
Wort „Schlichtungsverhandlung“ er-
setzt.

5. § 25 Abs. 2 wird wie folgt gefasst:

„(2) Das Protokoll ist von der
Schiedsperson eigenhändig zu unter-
schreiben. Wurde ein Anerkenntnis,
Vergleich oder Verzicht erklärt, so ist
das Protokoll auch von den Parteien zu
unterschreiben. Mit Vollzug der Unter-
schriften werden die Erklärungen
wirksam.“

6. In § 26 Abs. 1 werden nach dem Wort
„eingeschrieben“ die Worte „oder ein-
gelegt“ eingefügt.

7. Dem § 38 wird als Abs. 4 angefügt:

„(4) Haben die Parteien einen Ver-
gleich geschlossen oder sich auf eine
anderweitige Einigung verständigt,
ohne dass darin eine Vereinbarung
über die Kostentragung enthalten ist,
so trägt jede Partei die Kosten des
Schlichtungsverfahrens zur Hälfte.“

8. § 42 wird wie folgt gefasst:

„§ 42

Auslagen

(1) Als Auslagen werden erhoben:

1. eine Dokumentenpauschale für die
Aufnahme von Anträgen, für Mit-
teilungen an die Parteien sowie für
Ausfertigungen und Ablichtungen
von Protokollen und Bescheinigun-
gen; die Höhe der Dokumentenpau-
schale bestimmt sich nach § 136
Abs. 2 und 3 der Kostenordnung
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vom 26. Juli 1957 (BGBl. I S. 861,
960), zuletzt geändert durch Gesetz
vom 21. April 2005 (BGBl. I S. 1073);

2. die bei der Durchführung einer
Amtshandlung entstandenen not-
wendigen baren Auslagen in
tatsächlicher Höhe.

(2) Die Vergütung hinzugezogener
Dolmetscherinnen und Dolmetscher
zählt zu den baren Auslagen. Sie rich-
tet sich nach dem Justizvergütungs-
und -entschädigungsgesetz vom 5. Mai
2004 (BGBl. I S. 718, 776), zuletzt
geändert durch Gesetz vom 22. März
2005 (BGBl. I S. 837). Die Vergütung
ist auf Antrag des Schiedsamts oder
der Dolmetscherin oder des Dolmet-
schers von dem Urkundsbeamten der
Geschäftsstelle des für den Schieds-
amtsbezirk zuständigen Amtsgerichts
festzusetzen.“

9. In § 52 Satz 2 wird die Zahl „2005“
durch die Zahl „2010“ ersetzt.

Artikel 33)

Das Gesetz zur Einrichtung und Aner-
kennung von Gütestellen durch die Lan-
desjustizverwaltung vom 6. Februar 2001
(GVBl. I S. 99), geändert durch Gesetz
vom 31. Oktober 2001 (GVBl. I S. 434),
wird aufgehoben.

Artikel 4

In-Kraft-Treten

Dieses Gesetz tritt am Tage nach der
Verkündung in Kraft.
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Die verfassungsmäßigen Rechte der Landesregierung sind gewahrt.

Das vorstehende Gesetz wird hiermit verkündet.

Wiesbaden, den 1. Dezember 2005

D e r  H e s s i s c h e  M i n i s t e r p r ä s i d e n t D e r  H e s s i s c h e  M i n i s t e r

K o c h d e r  J u s t i z

B a n z e r

3) Hebt auf GVBl. II 20-24
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ERSTER TEIL

Anwendungsbereich, 
Begriffsbestimmungen

§ 1

Anwendungsbereich

Das Gesetz regelt die Rahmenbedin-
gungen für die Planung, Organisation
und Finanzierung des öffentlichen Perso-
nennahverkehrs in Hessen.

§ 2

Begriffsbestimmungen

(1) Öffentlicher Personennahverkehr
im Sinne dieses Gesetzes ist die allge-
mein zugängliche Beförderung von Per-
sonen mit Eisenbahnen im Schienenper-
sonennahverkehr und mit Straßenbah-
nen, Oberleitungsomnibussen oder Kraft-
fahrzeugen im Linienverkehr sowie in 
alternativen Bedienungsformen, die über-
wiegend dazu bestimmt sind, die Ver-
kehrsnachfrage im Stadt-, Vorort- oder
Regionalverkehr zu befriedigen. Das ist
im Zweifel der Fall, wenn in der Mehr-
zahl der Beförderungsfälle eines Ver-
kehrsmittels die gesamte Reiseweite 
50 Kilometer oder die gesamte Reisezeit
eine Stunde nicht übersteigt.

(2) Regionaler Verkehr ist der öffentli-
che Personennahverkehr, der

1. auf einer Eisenbahninfrastruktur im
Sinne des Allgemeinen Eisenbahnge-
setzes vom 27. Dezember 1993 (BGBl. I
S. 2378, 2396, 1994 I S. 2439), zuletzt
geändert durch Gesetz vom 3. August
2005 (BGBl. I S. 2270), erbracht wird;

2. auf einer Linie mit Straßenbahnen,
Oberleitungsomnibussen oder Kraft-
fahrzeugen im Sinne des Personenbe-
förderungsgesetzes in der Fassung
vom 8. August 1990 (BGBl. I S. 1691),
zuletzt geändert durch Gesetz vom 
7. Juli 2005 (BGBl. I S. 1954), erbracht
wird, die die Gebietsgrenze des Auf-
gabenträgers überschreitet und deren
regionaler Charakter bedeutend ist.

Der übrige öffentliche Personennahver-
kehr ist lokaler Verkehr. In Zweifelsfällen
entscheidet die nach dem Personenbeför-
derungsgesetz zuständige Genehmi-
gungsbehörde.

(3) Das Einnahmeaufteilungsverfahren
umfasst die Regeln zur Aufteilung der
Einnahmen aus dem Verkauf von Ver-
bundfahrausweisen in einem Verkehrs-
verbund.

(4) Aufgabenträgerorganisationen sind
die Verkehrsverbünde und die Lokalen
Nahverkehrsorganisationen.

D e r  L a n d t a g  h a t  d a s  f o l g e n d e  G e s e t z  b e s c h l o s s e n :

Gesetz
über den öffentlichen Personennahverkehr in Hessen 

(ÖPNVG)*)
Vom 1. Dezember 2005

*) GVBl. II 60-37
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(5) Regiekosten sind die Kosten für
Personal- und Sachmittel der Aufgaben-
trägerorganisationen.

(6) Verkehrsinfrastrukturunternehmen
sind Eigentümer oder Besitzer von Ver-
kehrsinfrastruktur und für deren Erhalt,
Ausbau und Betriebsfähigkeit verantwort-
lich.

ZWEITER TEIL

Ziele und allgemeine Anforderungen

§ 3

Ziele

Der öffentliche Personennahverkehr ist
Teil des Gesamtverkehrssystems und
trägt dazu bei, die Mobilitätsnachfrage zu
befriedigen. Ziel ist es, den öffentlichen
Personennahverkehr als wichtige Kompo-
nente zur Bewältigung des Gesamtver-
kehrsaufkommens zu stärken. Das Ange-
bot des öffentlichen Personennahverkehrs
ist leistungsfähig und effizient zu gestal-
ten.

§ 4

Allgemeine Anforderungen

(1) Eine im öffentlichen Verkehrsinter-
esse ausreichende Verkehrsbedienung ist
als Aufgabe der Daseinsvorsorge nach
dem Stand und der Entwicklung der Mo-
bilitätsnachfrage entsprechend den regio-
nalen und örtlichen Gegebenheiten zu
gestalten.

(2) Eine regelmäßige Bedienung, mög-
lichst kurze Reisezeiten, Anschluss- und
Übergangssicherheit, Pünktlichkeit, Si-
cherheit, Sauberkeit und aktuelle Fahr-
gastinformationen, ein leicht zugängli-
ches und transparentes Fahrpreis- und
Fahrscheinverkaufssystem sowie ausrei-
chende Kapazitäten sind die wichtigsten
Leistungsmerkmale des öffentlichen Per-
sonennahverkehrs.

(3) Die verschiedenen Angebote des
öffentlichen Personennahverkehrs sollen
untereinander und mit den Angeboten
anderer Verkehrssysteme verknüpft wer-
den. Die Umweltverträglichkeit ist als be-
sondere Stärke weiterzuentwickeln, der
sozialen Bedeutung des öffentlichen Per-
sonennahverkehrs ist besonders Rech-
nung zu tragen.

(4) Für den Zugang und die Angebots-
nutzung sind einheitliche Normen min-
destens verbundweit festzulegen.

(5) Das Fahrpreissystem (Beförderungs-
tarife) ist so zu gestalten, dass innerhalb
eines Verkehrsverbundes mit einem Fahr-
schein alle öffentlichen Nahverkehrsmit-
tel unternehmensübergreifend nutzbar
sind (Verbundtarif). Die Tarifstruktur soll
überschaubar und allgemein verständlich
sein. An den Grenzen der Verkehrsver-
bünde sind Übergangstarife oder andere
gemeinsame Tarifangebote zu schaffen.
Darüber hinaus sind Tarife anzustreben,
die landesweit gelten (Hessentarif). Nah-
verkehrstarife von Verkehrsunternehmen,

die dem Verbundtarif entgegenstehen,
widersprechen den öffentlichen Verkehrs-
interessen.

(6) Die Fahrzeuge, die baulichen Anla-
gen und die Fahrgastinformationen sollen
so gestaltet werden, dass sie die Belange
behinderter und anderer Menschen mit
Mobilitätsbeeinträchtigung berücksichti-
gen und den Anforderungen an die Bar-
rierefreiheit so weit wie möglich entspre-
chen.

DRITTER TEIL

Aufgabenträger und Aufgaben-
wahrnehmung im öffentlichen 

Personennahverkehr

§ 5

Aufgabenträger

(1) Aufgabenträger sind die Landkrei-
se, kreisfreien Städte und die Gemeinden
mit mehr als 50 000 Einwohnern. Sie neh-
men die Aufgabe des öffentlichen Perso-
nennahverkehrs als Selbstverwaltungs-
aufgabe wahr.

(2) Die Aufgabenträger stellen eine
ausreichende Bedienung der Bevölkerung
mit Verkehrsleistungen im öffentlichen
Personennahverkehr im Rahmen des be-
treffenden Nahverkehrsplanes nach § 14
sicher. Sie sind zuständig für die Planung,
Organisation und Finanzierung des öf-
fentlichen Personennahverkehrs. Hierzu
geben sie den Aufgabenträgerorganisa-
tionen nach § 6 verbindliche Vorgaben,
die sich insbesondere darauf beziehen,
wie

1. das öffentliche Personennahverkehrs-
angebot zu entwickeln und zu planen
ist,

2. die Bestellerfunktion auszuüben ist,

3. die Aufgaben wahrzunehmen sind, die
der Erfüllung der allgemeinen Anfor-
derungen nach § 4 dienen.

(3) Kreisangehörige Gemeinden, die
keine Aufgabenträger sind, können im
Einverständnis mit dem Landkreis und
nach Maßgabe des Nahverkehrsplanes
nach § 14 freiwillig Aufgaben des öffent-
lichen Personennahverkehrs in eigener
Verantwortung wahrnehmen. Die Land-
kreise haben diese Verkehre bei ihrer
Planung zu berücksichtigen. Hieraus er-
wächst jedoch keine Verpflichtung der
Aufgabenträger, diese Verkehre zu über-
nehmen oder zu finanzieren.

§ 6

Aufgabenträgerorganisation

(1) Der Aufgabenträger richtet für die
Belange des lokalen Verkehrs in seinem
Gebiet eine Lokale Nahverkehrsorganisa-
tion ein. Soweit die Lokale Nahverkehrs-
organisation privatrechtlich organisiert
ist, kann ihr der Aufgabenträger die
Wahrnehmung der Aufgaben nach die-
sem Gesetz mit den hierfür erforderlichen
Befugnissen ganz oder teilweise übertra-
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gen. Benachbarte Aufgabenträger kön-
nen eine gemeinsame Lokale Nahver-
kehrsorganisation insbesondere dann ein-
richten, wenn dies aufgrund verkehrli-
cher Verflechtungen zweckmäßig ist.
Kreisangehörige Gemeinden können mit
ihrer Zustimmung an der Lokalen Nah-
verkehrsorganisation beteiligt werden.
Der Aufgabenträger kann auch den Ver-
kehrsverbund mit Aufgaben des lokalen
Verkehrs nach Satz 1 betrauen, wenn er
neben den Kosten für die Aufgabe auch
die Regiekosten hierfür übernimmt.

(2) Die Aufgabenträger nehmen die
Belange des regionalen Verkehrs gemein-
sam in Verkehrsverbünden wahr und sind
auf einen Ausgleich der unterschiedli-
chen Anforderungen an den öffentlichen
Personennahverkehr in den unterschiedli-
chen Räumen bedacht. Verkehrsverbünde
sind der Nordhessische Verkehrsverbund
(NVV) und der Rhein-Main-Verkehrsver-
bund (RMV). Der Kreis Bergstraße kann
dem Verkehrsverbund Rhein-Neckar
(VRN) angehören. Im Verkehrsverbund
Rhein-Neckar gelten im Übrigen die zwi-
schen den beteiligten Bundesländern ver-
einbarten Regelungen. Das Land ist auf-
grund vertraglicher Regelungen Mitglied
oder Gesellschafter in den Verkehrsver-
bünden und Mitglied im Zweckverband
des Verkehrsverbundes Rhein-Neckar.

(3) Die Aufgabenträgerorganisation ist
zuständige Behörde im Sinne der Verord-
nung (EWG) Nr. 1191/69 des Rates vom
26. Juni 1969 über das Vorgehen der Mit-
gliedstaaten bei mit dem Begriff des öf-
fentlichen Dienstes verbundenen Ver-
pflichtungen auf dem Gebiet des Eisen-
bahn-, Straßen- und Binnenschiffverkehrs
(ABl. EG Nr. L 156 S. 1) in der jeweils gel-
tenden Fassung. Im Falle des § 5 Abs. 3
Satz 1 ist die kreisangehörige Gemeinde
zuständige Behörde. 

(4) Die Aufgabenträgerorganisationen
sind Träger öffentlicher Belange; bei re-
gional bedeutsamen Vorhaben stimmen
sie ihre Stellungnahmen aufeinander ab.

(5) Den Verkehrsverbünden können
durch Gesetz oder Verordnung, den Lo-
kalen Nahverkehrsorganisationen auf-
grund Beschlusses der Aufgabenträger
weitere Aufgaben der Hoheitsverwaltung
übertragen werden.

§ 7

Aufgaben der 
Aufgabenträgerorganisation

(1) Die Aufgabenträgerorganisation
hat im Rahmen der Vorgaben des Aufga-
benträgers insbesondere 
1. das öffentliche Personennahverkehrs-

angebot entsprechend den Mobilitäts-
bedürfnissen weiterzuentwickeln,

2. die Erfüllung der allgemeinen Anfor-
derungen nach § 4 sicherzustellen,

3. die Nahverkehrsleistungen nach
Quantität und Qualität festzulegen,

4. Vergabeverfahren für das Erbringen
von Nahverkehrsleistungen vorzube-
reiten und durchzuführen,

5. Vereinbarungen mit Verkehrsunter-
nehmen über das Erbringen von Nah-
verkehrsleistungen nach § 9 abzu-
schließen,

6. Vereinbarungen mit Verkehrsinfra-
strukturunternehmen nach § 10 abzu-
schließen,

7. zu überwachen, dass die Leistungser-
bringung in der vereinbarten Quantität
und Qualität erfolgt,

8. Nahverkehrspläne und Investitionspro-
gramme nach § 14 aufzustellen. Die
Lokalen Nahverkehrsorganisationen
stellen die lokalen Nahverkehrspläne,
die Verkehrsverbünde die regionalen
Nahverkehrspläne auf. Für den hessi-
schen Bereich des Verkehrsverbundes
Rhein-Neckar stellt der Verkehrsver-
bund einen Nahverkehrsplan auf, der
die regionalen und die lokalen Ver-
kehrsplanungen enthält.

(2) Dem Verkehrsverbund obliegt es
darüber hinaus,

1. den Verbundtarif festzulegen,

2. Vereinbarungen über die Anerken-
nung von Verbundtarifen, Übergangs-
tarifen und landesweit gültigen Tari-
fen sowie über Vertrieb und Marketing
abzuschließen,

3. konkrete Regelungen für die Einnah-
meaufteilung aufzustellen und die Ein-
nahmeaufteilung für das jeweilige Ab-
rechnungsjahr durchzuführen,

4. über den öffentlichen Personennahver-
kehr Verkehrserhebungen durchzu-
führen und Nachfrageanalysen zu er-
stellen und diese als gemeinsame Pla-
nungsgrundlage für alle Aufgabenträ-
gerorganisationen und andere öffentli-
che Planungsträger vorzuhalten.

(3) Die Aufgabenträgerorganisationen
sind zur Zusammenarbeit verpflichtet,
insbesondere um über ihre Zuständig-
keitsgrenzen hinaus ein durchgängiges
Angebot im Personennahverkehr zu ge-
währleisten.

(4) Die Verkehrsverbünde beteiligen
die Lokalen Nahverkehrsorganisationen
an der Entscheidungsfindung zu wichti-
gen verkehrlichen und tariflichen Vorha-
ben.

(5) Bei der Wahrnehmung der Aufga-
ben sind die verkehrs- und entwicklungs-
politischen Ziele des Landes zu beachten.

(6) Bei der Festlegung und Weiterent-
wicklung des Verbundtarifs wirken die
Lokalen Nahverkehrsorganisationen mit.
Die Verkehrsverbünde stimmen ihre Ver-
bundtarife und Grundsätze zu Vertrieb
und Marketing untereinander mit dem
Ziel ab, den Anforderungen nach § 4 
Abs. 5 zu entsprechen.

(7) Zusammenhängende Verkehrsan-
gebote, die sich über das Gebiet des Lan-
des Hessen hinaus in ein anderes Bundes-
land erstrecken, können von der Aufga-
benträgerorganisation im Einvernehmen
mit der zuständigen Stelle des anderen
Bundeslandes bestellt werden. 
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(8) Durch das Einnahmeaufteilungs-
verfahren werden die Fahrgeldeinnah-
men auf die Aufgabenträgerorganisatio-
nen nach der Nutzung der Verkehre auf-
geteilt.

§ 8

Erbringen von Verkehrsleistungen
(Durchführung des Verkehrs)

(1) Die Durchführung des öffentlichen
Personennahverkehrs obliegt den Ver-
kehrsunternehmen nach dem Allgemei-
nen Eisenbahngesetz und dem Personen-
beförderungsgesetz.

(2) Im Interesse eines funktionierenden
Wettbewerbs um die Verkehrsleistung
(Durchführung des Verkehrs) ist eine An-
gebotsvielfalt zu fördern, mittelständische
Strukturen des Verkehrsgewerbes sind zu
unterstützen.

(3) Die Aufgabenträgerorganisation
darf nicht Unternehmer im Sinne des All-
gemeinen Eisenbahngesetzes oder des
Personenbeförderungsgesetzes sein, um
Personen im öffentlichen Personennah-
verkehr zu befördern.

§ 9

Vereinbarungen mit den 
Verkehrsunternehmen

(„Besteller-Ersteller-Prinzip“)

Das Verhältnis zwischen den Aufga-
benträgerorganisationen als Besteller und
den Verkehrsunternehmen, die die Ver-
kehrsleistungen als Ersteller erbringen,
ist vertraglich zu regeln („Besteller-Erstel-
ler-Prinzip“). Der Vertrag ist zu befristen
und regelt insbesondere

1. den Umfang der fahrplanmäßigen
Nahverkehrsleistungen sowie die zu
erbringenden Serviceleistungen (z. B.
Vertrieb, Mobilitätsinformationen für
Fahrgäste),

2. die Qualität der Leistungen und deren
Kontrolle, einschließlich Art und Form
der Datennachweise,

3. die Höhe des finanziellen Ausgleichs,
der dem Ersteller die Fahrgeldeinnah-
men auffüllt oder ersetzt, und soweit
erforderlich Regelungen über die Zu-
teilung der Fahrgeldeinnahmen,

4. welche Anreize zur Kundenorientie-
rung und Weiterentwicklung von Leis-
tung und Qualität gegeben werden,

5. wie die Flexibilität der Angebotsge-
staltung bewahrt und unvorhergesehe-
ne Änderungen berücksichtigt werden
können,

6. die Art der Sanktionen bei Nicht- und
Schlechterfüllung der vereinbarten
Leistungen.

§ 10

Vereinbarungen mit den 
Verkehrsinfrastrukturunternehmen

Um das öffentliche Interesse am Erhalt
und Ausbau der Verkehrsinfrastruktur zu

wahren, können die Aufgabenträgerorga-
nisationen oder das Land mit Verkehrsin-
frastrukturunternehmen vertragliche Ver-
einbarungen schließen. Voraussetzung ist,
dass das Verkehrsinfrastrukturunterneh-
men die diskriminierungsfreie Benutzung
der Verkehrsinfrastruktur gewährleistet
und Benutzungsentgelte nach einheitli-
chen Maßstäben berechnet.

VIERTER TEIL

Finanzierung

§ 11

Finanzierungsgrundsätze

(1) Die Aufgabenträger sichern die fi-
nanziellen Grundlagen des öffentlichen
Personennahverkehrs unter Berücksichti-
gung der Finanzierungsleistungen des
Bundes und des Landes. Sie übernehmen
die Verpflichtungen aus Verträgen der
Aufgabenträgerorganisationen nach §§ 9
und 10 sowie aus Auferlegungen nach
Maßgabe der Verordnung (EWG) Nr.
1191/69 des Rates in der jeweils gelten-
den Fassung und tragen die Regiekosten
der Aufgabenträgerorganisation. Der An-
teil an den Regiekosten des Verkehrsver-
bundes, den ein kreisangehöriger Aufga-
benträger zu tragen hat, wird bei der
Kreisumlage nach § 37 des Finanzaus-
gleichsgesetzes in der Fassung vom 
16. Januar 2004 (GVBl. I S. 22), zuletzt
geändert durch Gesetz vom 21. März
2005 (GVBl. I S. 229), mit der Hälfte ihres
Ansatzes abgezogen. 

(2) Verpflichtungen aus Verträgen der
Verkehrsverbünde nach Abs. 1 werden
innerhalb des jeweiligen Verkehrsver-
bundes solidarisch getragen. Im regiona-
len Verkehr werden alle Fahrgeldeinnah-
men für alle Leistungen eingesetzt. Ein
nach der Einnahmeaufteilung verbleiben-
der Finanzierungsbedarf wird auf die
Aufgabenträger umgelegt.

§ 12

Zuwendungen des Landes

(1) Die Zuwendungen des Landes um-
fassen die Fördermittel für den öffentli-
chen Personennahverkehr nach dem Re-
gionalisierungsgesetz vom 27. Dezember
1993 (BGBl. I S. 2378, 2395), zuletzt geän-
dert durch Gesetz vom 29. Dezember
2003 (BGBl. I S. 3076), dem Gemeinde-
verkehrsfinanzierungsgesetz in der Fas-
sung vom 28. Januar 1988 (BGBl. I S. 101),
zuletzt geändert durch Gesetz vom 29. De-
zember 2003 (BGBl. I S. 3076), und dem
Finanzausgleichsgesetz in den jeweils
geltenden Fassungen. Weitere Fördermit-
tel können nach Maßgabe des jeweiligen
Haushaltsgesetzes zur Verfügung gestellt
werden.

(2) Das Land gewährt aus den Mitteln
nach Abs. 1 Zuwendungen zu der Finan-
zierung der Verpflichtungen der Aufga-
benträger nach § 11.

(3) Das Land kann für Investitionen in
Bau und Ausbau der Infrastruktur den Be-
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treibern Zuwendungen aus Mitteln nach
Abs. 1 gewähren. Dies gilt auch für Maß-
nahmen nach dem Bundesschienenwege-
ausbaugesetz vom 15. November 1993
(BGBl. I S. 1874), zuletzt geändert durch
Gesetz vom 27. April 2005 (BGBl. I 
S. 1138), in der jeweils geltenden Fas-
sung, die dem Schienenpersonennahver-
kehr dienen. Für die Förderung von Infra-
strukturmaßnahmen gelten die Vorausset-
zungen nach § 10 Satz 2.

(4) Die Zuwendungen des Landes nach
Abs. 2 können mit den Verkehrsverbün-
den in mehrjährigen Budgets vereinbart
werden. Die in diesen Finanzierungsver-
einbarungen festzulegenden Ziele richten
sich nach den §§ 3 und 4 und sollen von
den Verkehrsverbünden durch den effizi-
enten Einsatz der Budgetmittel erreicht
werden. Die Ziele sollen so bestimmt sein,
dass ihre Erreichung messbar nachvollzo-
gen werden kann. Für die Erfüllung der
Zielvorgaben sollen Leistungsanreize ge-
geben werden.

(5) Für die Verpflichtungen nach § 11
Abs. 1 im lokalen Verkehr gewährt das
Land eine pauschale Zuwendung.

(6) Die Aufgabenträgerorganisationen
weisen dem Land die zweckentsprechen-
de Verwendung ihres Budgets nach.
Nicht verbrauchte Mittel sind an das
Land zurückzuzahlen und werden ent-
sprechend Abs. 2 und 3 eingesetzt.

FÜNFTER TEIL

Verkehrsplanung

§ 13

Integrierte Verkehrs- und 
Siedlungsplanung

Regionalplanung und kommunale
Bauleitplanung haben die Erfordernisse
der Nahverkehrsplanung zu berücksich-
tigen; die Wechselwirkungen zwischen
Siedlungsstrukturen und Bebauungsdich-
ten sowie Verkehrsinfrastrukturen und
Verkehrssystemen sind im Rahmen dieser
Planungen abzuwägen.

§ 14

Nahverkehrspläne

(1) Zur Sicherung und Verbesserung
des öffentlichen Personennahverkehrs
werden regionale und lokale Nahver-
kehrspläne aufgestellt. Benachbarte Auf-
gabenträger können einen gemeinsamen
lokalen Nahverkehrsplan aufstellen.
Kreisangehörige Aufgabenträger und der
Landkreis, dem sie angehören, sollen ei-
nen gemeinsamen Nahverkehrsplan auf-
stellen.

(2) Die Ziele der Raumordnung sind zu
beachten, die Grundsätze und sonstigen
Erfordernisse der Raumordnung sind zu
berücksichtigen. Die Nahverkehrspläne
müssen den Zielen und Anforderungen
der §§ 3 und 4, des Städtebaus und des

Umweltschutzes sowie den Grundsätzen
der Wirtschaftlichkeit und Sparsamkeit
entsprechen. Sie sollen für ihr jeweiliges
Gebiet für den regionalen oder lokalen
öffentlichen Verkehr mindestens enthal-
ten:

1. eine Bestandsaufnahme, Analyse und
Prognose des Gesamtverkehrs,

2. Rahmenvorgaben und Gestaltungszie-
le der Verkehrsabwicklung,

3. Aussagen über Schnittstellen zum
überregionalen Verkehr und zu den
anderen Verkehrsträgern,

4. Aussagen zur barrierefreien Gestal-
tung des öffentlichen Personennahver-
kehrsangebots nach § 8 Abs. 3 Satz 3
des Personenbeförderungsgesetzes,

5. ein Verkehrsentwicklungsprogramm,
aus dem die angestrebten Maßnahmen
zur Angebotsentwicklung und -verbes-
serung ersichtlich sind,

6. eine Kostenschätzung geplanter Pro-
jekte und Vorhaben,

7. ein Investitionsprogramm mit Prioritä-
tensetzung.

(3) Die regionalen Nahverkehrspläne
sind mit dem Land und den lokalen Auf-
gabenträgerorganisationen des Verbund-
gebietes sowie den benachbarten Nah-
verkehrsorganisationen abzustimmen.

(4) Nach dem Gegenstromprinzip sind
lokale Nahverkehrspläne aus den regio-
nalen Nahverkehrsplänen zu entwickeln,
während diese die Inhalte der lokalen
Nahverkehrspläne zu berücksichtigen ha-
ben.

(5) Zu dem Entwurf des Nahverkehrs-
planes sind die am Verfahren nach den 
§ 8 Abs. 3 und § 14 des Personenbeförde-
rungsgesetzes Beteiligten, benachbarte
Aufgabenträger und das Land anzuhören.
Der lokale Nahverkehrsplan wird von
dem Vertretungsorgan des Aufgabenträ-
gers beschlossen, der regionale Nahver-
kehrsplan von dem Aufsichtsgremium des
Verkehrsverbundes. Der Nahverkehrs-
plan ist öffentlich bekannt zu machen.
Spätestens alle fünf Jahre ist darüber zu
entscheiden, ob er neu aufzustellen ist.

SECHSTER TEIL

Schlussbestimmungen

§ 15

Aufhebung bisherigen Rechts

Das Gesetz zur Weiterentwicklung des
öffentlichen Personennahverkehrs in Hes-
sen in der Fassung vom 19. Januar 1996
(GVBl. I S. 50)1) wird aufgehoben.

1) Hebt auf GVBl. II 60-24
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§ 16

In-Kraft-Treten, Außer-Kraft-Treten

Dieses Gesetz tritt am Tage nach der
Verkündung in Kraft. Es tritt mit Ablauf
des 31. Dezember 2009 außer Kraft.

Die verfassungsmäßigen Rechte der Landesregierung sind gewahrt.

Das vorstehende Gesetz wird hiermit verkündet.

Wiesbaden, den 1. Dezember 2005

D e r  H e s s i s c h e  M i n i s t e r p r ä s i d e n t D e r  H e s s i s c h e  M i n i s t e r

K o c h f ü r  W i r t s c h a f t ,  Ve r k e h r  u n d
L a n d e s e n t w i c k l u n g

D r.  R h i e l
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Aufgrund des § 5 des UK-Gesetzes
vom 16. Juni 2005 (GVBl. I S. 432) wird
verordnet:

§ 1

Formwechsel des Universitätsklinikums
Gießen und Marburg

(1) Die nach § 1 des UK-Gesetzes er-
richtete Anstalt des öffentlichen Rechts
„Universitätsklinikum Gießen und Mar-
burg“  wird in eine Gesellschaft mit be-
schränkter Haftung (Gesellschaft) form-
wechselnd umgewandelt. Der Formwech-
sel wird mit der Eintragung der Gesell-
schaft in das Handelsregister wirksam.

(2) Das Umwandlungsgesetz vom 
28. Oktober 1994 (BGBl. 1994 I S. 3210,
1995 I S. 428), zuletzt geändert durch Ge-
setz vom 9. Dezember 2004 (BGBl. I 
S. 3214), in der jeweils geltenden Fassung
ist mit Ausnahme des Ersten Teils des
Fünften Buches anzuwenden, soweit die-
se Verordnung nichts Abweichendes re-
gelt.

(3) Für den Formwechsel gilt:

1. Die Gesellschaft führt die Firma „Uni-
versitätsklinikum Gießen und Marburg
GmbH“  und hat ihren Sitz in Gießen.

2. Das Stammkapital der Gesellschaft be-
trägt 500 000 Euro.

3. Das Land Hessen als alleiniger Gesell-
schafter und Gründer der Gesellschaft
übernimmt das gesamte Stammkapital.
Die Stammeinlage wird ohne Aufgeld
ausgegeben. Soweit der Wert des
Reinvermögens des formwechselnden
Rechtsträgers den Nennbetrag der
dafür ausgegebenen Stammeinlage
übersteigt, wird er in die Kapitalrück-
lage der Gesellschaft eingestellt.

4. Ein Umwandlungsbericht, eine Vermö-
gensaufstellung und eine Prüfung des
Formwechsels sind nicht erforderlich.

5. Der Gesellschaftsvertrag  wird vor Ein-
tragung der Gesellschaft in das Han-
delsregister der Landesregierung zur
Zustimmung vorgelegt. Besondere
Rechte wie Anteile ohne Stimmrecht,
Vorzugsanteile oder Mehrstimmrechte
werden nicht gewährt.

6. In der Gesellschafterversammlung
wird das Land Hessen durch das Hes-

sische Ministerium für Wissenschaft
und Kunst vertreten.

7. Die ersten Geschäftsführerinnen oder
Geschäftsführer des formwechselnden
Rechtsträgers werden durch gesonder-
ten Gesellschafterbeschluss bestellt.

8. Mitglieder des ersten Aufsichtsrates
der Gesellschaft sind die Mitglieder
des Aufsichtsrates der Anstalt des öf-
fentlichen Rechts „Universitätsklini-
kum Gießen und Marburg“. Ihre
Amtszeit endet mit der Wahl eines
Aufsichtsrates nach den Vorschriften
des Mitbestimmungsgesetzes vom 
4. Mai 1976 (BGBl. I S. 1153), zuletzt
geändert durch Gesetz vom 8. Juni
2005 (BGBl. I S. 1530). Für die Stimm-
verhältnisse im Aufsichtsrat gelten bis
zu dieser Wahl die Regelungen in der
zum Zeitpunkt des Erlasses dieser
Rechtsverordnung geltenden Satzung
der Anstalt des öffentlichen Rechts
„Universitätsklinikum Gießen und
Marburg“.

§ 2

Folgen für Arbeitnehmerinnen, 
Arbeitnehmer und Auszubildende

(1) Die Rechte und Pflichten der Be-
schäftigten der Anstalt des öffentlichen
Rechts „Universitätsklinikum Gießen und
Marburg“ aus den bestehenden Anstel-
lungs-, Arbeits- und Ausbildungsverträ-
gen bleiben durch den Formwechsel un-
berührt. Ein Betriebsübergang im Sinne
von § 613a Abs. 1 des Bürgerlichen Ge-
setzbuchs findet nicht statt.

(2) Die Rechte und Pflichten des wis-
senschaftlichen Personals nach § 3 Abs. 2
des UK-Gesetzes bleiben durch den
Formwechsel unberührt. Dies gilt auch
für die Rechte und Pflichten der nichtwis-
senschaftlichen Beschäftigten im Beam-
tenverhältnis nach § 3 Abs. 1 Satz 4 des
UK-Gesetzes.

§ 3

Anmeldung und Bekanntmachung 
des Formwechsels

(1) Der Formwechsel ist zur Eintra-
gung in das Handelsregister und zur Be-
kanntmachung der Eintragung bei dem
zuständigen Amtsgericht anzumelden.
Mit dem Ablauf des Tages, an dem das
letzte der die Bekanntmachung enthal-
tenden Blätter erschienen ist, gilt die Be-
kanntmachung als erfolgt.

Verordnung
zur Umwandlung des Universitätsklinikums Gießen und Marburg

in eine Gesellschaft  mit beschränkter Haftung (UK-UmwVO)*)

Vom 1. Dezember 2005

*) GVBl. II 351-75
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(2) Das Ministerium für Wissenschaft
und Kunst gibt das Wirksamwerden des
Formwechsels im Gesetz- und Verord-
nungsblatt für das Land Hessen Teil I be-
kannt.

§ 4

In-Kraft-Treten

Diese Verordnung tritt am Tage nach
ihrer Verkündung in Kraft.

Wiesbaden, den 1. Dezember 2005

H e s s i s c h e  L a n d e s r e g i e r u n g

D e r  M i n i s t e r p r ä s i d e n t D e r  M i n i s t e r  f ü r

K o c h W i s s e n s c h a f t  u n d  K u n s t

C o r t s
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Aufgrund 

des § 130a Abs. 2 Satz 1 der Zivilprozess-
ordnung in der im Bundesgesetzblatt 
Teil III, Gliederungsnummer 310-4, veröf-
fentlichten bereinigten Fassung, zuletzt
geändert durch Gesetz vom 18. August
2005 (BGBl. I S. 2477) in Verbindung mit
§ 1 Abs. 2 Nr. 28 Buchst. a der Verord-
nung zur Übertragung von Ermächtigun-
gen im Bereich der Rechtspflege vom 
17. Oktober 1996 (GVBl. I S. 466), zuletzt
geändert durch Verordnung vom 14. Ok-
tober 2005 (GVBl. I S. 695),

des § 21 Abs. 3 Satz 1 des Gesetzes über
die Angelegenheiten der freiwilligen Ge-
richtsbarkeit in der im Bundesgesetzblatt
Teil III, Gliederungsnummer 315-1, veröf-
fentlichten bereinigten Fassung, zuletzt
geändert durch Gesetz vom 22. Septem-
ber 2005 (BGBl. I S. 2809) in Verbindung
mit § 1 Abs. 2  Nr. 24 Buchst. a der Ver-
ordnung zur Übertragung von Ermächti-
gungen im Bereich der Rechtspflege,

des § 81 Abs. 4 Satz 1 der Grundbuchord-
nung in der Fassung vom 26. Mai 1994
(BGBl. I S. 1115), zuletzt geändert durch
Gesetz vom 9. Dezember 2004 (BGBl. I 
S. 3220), in Verbindung mit § 1 Abs. 2 
Nr. 27 Buchst. d der Verordnung zur
Übertragung von Ermächtigungen im Be-
reich der Rechtspflege,

des § 46b Abs. 2 Satz 1 des Arbeitsge-
richtsgesetzes in der Fassung vom 2. Juli
1979 (BGBl. I S. 854, 1036), zuletzt geän-
dert durch Gesetz vom 18. August 2005
(BGBl. I S. 2477), in Verbindung mit § 1
Abs. 2  Nr. 29 Buchst. a der Verordnung
zur Übertragung von Ermächtigungen im
Bereich der Rechtspflege,

des § 65a Abs. 1 Satz 1 und 2 des Sozial-
gerichtsgesetzes in der Fassung vom 
23. September 1975 (BGBl. I S. 2536), zu-
letzt geändert durch Gesetz vom 12. Au-
gust 2005 (BGBl. I S. 2354), in Verbindung
mit § 1 Abs. 2  Nr. 30 der Verordnung zur
Übertragung von Ermächtigungen im Be-
reich der Rechtspflege,

des § 55a Abs. 1 Satz 1 und 2 der Verwal-
tungsgerichtsordnung in der Fassung vom
19. März 1991 (BGBl. I S. 687), zuletzt
geändert durch Gesetz vom 22. August
2005 (BGBl. I S. 2482) in Verbindung mit
§ 1 Abs. 2 Nr. 31 der Verordnung zur
Übertragung von Ermächtigungen im Be-
reich der Rechtspflege,

des § 41a Abs. 2 Satz 1 der Strafprozes-
sordnung in der Fassung vom 7. April
1987 (BGBl. I S. 1075, 1319), zuletzt geän-
dert durch Gesetz vom 12. August 2005
(BGBl. I S. 2360) in Verbindung mit § 1

Abs. 2  Nr. 34 Buchst. b der Verordnung
zur Übertragung von Ermächtigungen im
Bereich der Rechtspflege,

des 110a Abs. 2 Satz 1 des Gesetzes über
Ordnungswidrigkeiten in der Fassung
vom 19. Februar 1987 (BGBl. I S. 603), zu-
letzt geändert durch Gesetz vom 12. Au-
gust 2005 (BGBl. I S. 2354) in Verbindung
mit § 1 Abs. 2 Nr. 40 der Verordnung zur
Übertragung von Ermächtigungen im Be-
reich der Rechtspflege

wird verordnet: 

§ 1

Zulassung der elektronischen Form

Bei den in der Stadt Frankfurt am
Main ansässigen Gerichten und Staatsan-
waltschaften (Oberlandesgericht, Landes-
arbeitsgericht, Landgericht, Amtsgericht,
Staatsanwaltschaft bei dem Oberlandes-
gericht, Staatsanwaltschaft bei dem Land-
gericht, Amtsanwaltschaft, Verwaltungs-
gericht, Arbeitsgericht und Sozialgericht)
können ab 1. Dezember 2005 elektroni-
sche Dokumente eingereicht werden in
allen Verfahren nach der Zivilprozessord-
nung, dem Arbeitsgerichtsgesetz, der
Verwaltungsgerichtsordnung, dem Sozial-
gerichtsgesetz, der Strafprozessordnung
sowie dem Gesetz über Ordnungswidrig-
keiten. Elektronische Dokumente können
auch in Beschwerdeverfahren nach der
Grundbuchordnung und nach dem Ge-
setz über die Angelegenheiten der frei-
willigen Gerichtsbarkeit eingereicht wer-
den.

§ 2

Form

Elektronische Dokumente sind in der
aus der Anlage zu dieser Verordnung er-
sichtlichen Form einzureichen.

§ 3

Empfangseinrichtung

Die Empfangseinrichtung ist ein elek-
tronischer Gerichtsbriefkasten, der auf
den Servern des Rechenzentrums der Jus-
tiz, Hessische Zentrale für Datenverarbei-
tung (HZD), geführt wird. Von dort aus
werden die Eingänge in das Netz der Jus-
tiz automatisch weitergeleitet.

§ 4

In-Kraft-Treten; Außer-Kraft-Treten

Diese Verordnung tritt am Tage nach
der Verkündung in Kraft. Sie tritt mit Ab-
lauf des 31. Dezember 2010 außer Kraft. 

Verordnung
über den elektronischen Rechtsverkehr bei den in der Stadt Frankfurt am Main 

ansässigen Gerichten und Staatsanwaltschaften*)

Vom 30. November 2005

*) GVBl. II 20-27

Wiesbaden, den 30. November 2005

D e r  H e s s i s c h e  M i n i s t e r  d e r  J u s t i z

B a n z e r

Anlage
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Form der eingereichten Dokumente 

1. Übermittlungsart

Elektronische Dokumente sind an die
elektronischen Briefkästen der ge-
nannten Gerichte und Staatsanwalt-
schaften zu übermitteln, die über die
von der hessischen Justiz zur Verfü-
gung gestellte Zugangs- und Übertra-
gungssoftware erreichbar sind. Die
Software kann über die Internetseite
http://www.justiz.hessen.de lizenzfrei
heruntergeladen werden.

2. Signatur der Dokumente

Die qualifizierte elektronische Signatur
– soweit erforderlich – gemäß Signa-
turgesetz muss den Industriestandard
ISIS-MTT enthalten. Auf der Internet-
seite des Justizministeriums http://
www.justiz.hessen.de sind die Zertifi-
zierungsdiensteanbieter bekannt ge-
geben, die von den Gerichten und
Staatsanwaltschaften prüfbare Zertifi-
kate herausgeben.

3. Dateiformate

Das elektronische Dokument muss ei-
nes der folgenden Formate aufweisen,
die durch die Gerichte und Staatsan-
waltschaften weiterverarbeitbar sind:

a) ASCII (American Standard Code for
Information Interchange) als reiner
Text ohne Formatierungscodes und
ohne Sonderzeichen,

b) Unicode (als reiner Text, ohne For-
matierungscodes),

c) RTF (Rich Text Format), soweit die-
ses Format mit Microsoft Office dar-
stellbar ist,

d) Adobe PDF (Portable Document
Format),

e) Microsoft Word, soweit keine akti-
ven Komponenten (zum Beispiel
Makros) verwendet werden,

f) XML (Extensible Markup Langua-
ge), eine zum Dokument gehörige
DTD (Document Type Definition)
muss zugeordnet sein,

g) TIFF („Tag Image File Format“) 6.0,
CCITT/TTS Gruppe 4, sofern Gra-
fik-Daten übermittelt werden (zum
Beispiel Fax, eingescannte Unterla-
gen als Anlagen).

Das Risiko der Übermittlung trägt der
Absender, insbesondere, wenn andere
Formate oder ältere Formatversionen
genutzt werden. Die zulässigen Versio-
nen der genannten Formate und wei-
tere Konventionen werden auf der In-
ternetseite http://www.justiz.hessen.de
bekannt gegeben.

4. Sicherstellung der Bearbeitungsfähig-
keit der elektronischen Dokumente

4.1 Der Dateiname des elektronischen
Dokumentes soll enthalten:

a) das gerichtliche Aktenzeichen,
bei Neueingängen die Bezeich-
nung der Verfahrensart (zum
Beispiel Klage, Antrag auf Aus-
setzung der Vollziehung, An-
trag auf Erlass einer einstweili-
gen Anordnung oder das Wort
„Neueingang“),

b) eine schlagwortartige Bezeich-
nung des Inhalts und

c) die Kurzbezeichnung der
Hauptbeteiligten.

4.2 Zu einem Dokument gehörige An-
lagen, die in einer separaten Datei
übermittelt werden, sollen densel-
ben Dateinamen erhalten wie das
Hauptdokument, erweitert um die
Bezeichnung „Anlage“ und eine
dreistellige fortlaufende Nummer.

Anlage zu § 2
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Aufgrund des § 116 Abs. 2 des Ge-
richtsverfassungsgesetzes in der Fassung
vom 9. Mai 1975 (BGBl. I S. 1079), zuletzt
geändert durch Gesetz vom 16. August
2005 (BGBl. I S. 2437), in Verbindung mit
§ 1 des Gesetzes über Rechtsverordnun-
gen im Bereich der Gerichtsbarkeit vom
1. Juli 1960 (BGBl. I S. 481) und § 1 Abs. 1
der Verordnung zur Übertragung von Er-
mächtigungen im Bereich der Rechtspfle-
ge vom 17. Oktober 1996 (GVBl. I S. 466),
zuletzt geändert durch Verordnung vom
14. Oktober 2005 (GVBl. I S. 695), wird
verordnet:

Artikel 1

Die Verordnung über die Senate des
Oberlandesgerichts Frankfurt am Main in
Darmstadt und Kassel vom 18. Mai 1977
(GVBl. I S. 279), zuletzt geändert durch
Verordnung vom 19. Mai 2003 (GVBl. I 
S. 160), wird wie folgt geändert:

1. § 2 Nr. 5 wird gestrichen.

2. In § 6 Satz 2 wird die Angabe „2006“
durch die Angabe „2011“ ersetzt.

Artikel 2

Diese Verordnung tritt am 1. Januar
2006 in Kraft.

Wiesbaden, den 29. November 2005

D e r  H e s s i s c h e  M i n i s t e r  
d e r  J u s t i z

B a n z e r

Elfte Verordnung 
zur Änderung der Verordnung über die Senate des Oberlandesgerichts 

Frankfurt am Main in Darmstadt und Kassel*)

Vom 29. November 2005

*) Ändert GVBl. II 210-43
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Aufgrund des § 20 Abs. 3 des Hessi-
schen Forstgesetzes in der Fassung vom
10. September 2002 (GVBl. I S. 582), zu-
letzt geändert durch Gesetz vom 17. Ok-
tober 2005 (GVBl. I S. 674), wird verord-
net:

§ 1

Forstdienstkleidung

(1) Die Forstbeamtinnen, Forstbeamten
und Angestellten mit forstlicher Fachaus-
bildung der Landesforstverwaltung sind
verpflichtet, bei dienstlichen Tätigkeiten
mit Außenwirkung Forstdienstkleidung
zu tragen. Das Tragen von Forstdienst-
kleidung kann darüber hinaus im Einzel-
fall angeordnet werden. Bediensteten im
Vorbereitungsdienst der Forstlaufbahnen
ist das Tragen der Forstdienstkleidung
freigestellt.

(2) Die forstlichen Fachkräfte (§ 20
Abs. 1 Satz 1 des Hessischen Forstgeset-
zes) des Körperschaftswaldes (§ 3 Abs. 1
Nr. 2 des Hessischen Forstgesetzes) sind
berechtigt, Forstdienstkleidung zu tragen.

§ 2

Gestaltung der Forstdienstkleidung

Die oberste Forstbehörde erlässt Aus-
führungsbestimmungen für die Gestal-
tung der Forstdienstkleidung.

§ 3

In-Kraft-Treten, Außer-Kraft-Treten

Diese Verordnung tritt am Tage nach
der Verkündung in Kraft. Sie tritt mit Ab-
lauf des 31. Dezember 2010 außer Kraft.

Verordnung
über die Dienstkleidung der Forstbeamtinnen, Forstbeamten und Angestellten 

mit  forstlicher Fachausbildung*)

Vom 29. November 2005

*) GVBl. II 87-42

Wiesbaden, den 29. November 2005

D e r  H e s s i s c h e  M i n i s t e r  f ü r  U m w e l t ,
l ä n d l i c h e n  R a u m  u n d  Ve r b r a u c h e r s c h u t z

D i e t z e l
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Aufgrund des § 96 Satz 2 des Hessi-
schen Beamtengesetzes in der Fassung
vom 11. Januar 1989 (GVBl. I S. 26), zu-
letzt geändert durch Gesetz vom 17. Ok-
tober 2005 (GVBl. I S. 674) in Verbindung
mit § 2 Abs. 3 Satz 1 der Dienstjubiläums-
verordnung vom 11. Mai 2001 (GVBl. I 
S. 251), geändert durch Gesetz vom 
27. November 2002 (GVBl. I S. 698), wird
bestimmt:

Artikel 1

Die Anordnung über Zuständigkeiten
nach der Dienstjubiläumsverordnung im
Geschäftsbereich des Ministeriums des
Innern und für Sport vom 16. November
2001 (GVBl. I S. 478) wird wie folgt geän-
dert:

1. § 1 wird wie folgt geändert:

a) In Abs. 1 werden die Absatzbe-
zeichnung „(1)“ und die Angabe
„der Hessischen Zentrale für Daten-
verarbeitung“ und das sich an-
schließende Komma gestrichen.

b) Abs. 2 wird aufgehoben. 

2. § 3 wird wie folgt geändert:

a) In Satz 1 werden die Angabe „so-
weit in Satz 2 nichts anderes be-
stimmt ist“ und das vorausgehende
Komma gestrichen.

b) Satz 2 wird aufgehoben.

c) Im neuen Satz 2 wird die Angabe
„31. Dezember 2006“ durch die An-
gabe „31. Dezember 2010“ ersetzt.

Artikel 2

Diese Anordnung tritt am Tage nach
der Verkündung in Kraft. 

Anordnung
zur Änderung der Anordnung über Zuständigkeiten 

nach der Dienstjubiläumsverordnung im Geschäftsbereich des 
Ministeriums des Innern und für Sport*)

Vom 30. November 2005

*) Ändert GVBl. II 320-160

Wiesbaden, den 30. November 2005

D e r  H e s s i s c h e  M i n i s t e r  d e s  I n n e r n  u n d  f ü r  S p o r t

B o u f f i e r
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